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Anhang II: 
 
Benützungsgebühren Schulanlage Wald    

 

 Tarif 
2 Stunden 
Einzeltarif 

2 Stunden 
pauschal pro Jahr 

1 Tag pauschal 
1/2 Tag 

pauschal pro Jahr 

    Einheimische Auswärtige  

Turnhalle 1 30.-- 800.-- 250.-- 450.-- 1100.-- 

Aula 2 60.-- 750.-- 150.-- 300.-- --.-- 

Schul-
zimmer 

3 30.-- 750.-- 80.-- 160.-- --.-- 

Aussenan-
lage 

4 50.-- 1220.-- --.-- 100.-- 1800.-- 

 
 
 
Bemerkungen: 
 

 • Während den Ferien sind verschiedene Anlagen geschlossen. 
 • Der Einzeltarif bezieht sich auf einmalige Benützungen. 
 • Der Pauschaltarif gilt für die 2-stündige oder die 1/2-tägige Benützung pro Woche  

 während eines ganzen Jahres. 
 • Angebrochene Stunden werden auf die nächste Einheit aufgerundet. 
 • Bei mehrtägiger Benützung kann ein Pauschaltarif vereinbart werden. 

 
 
Beschluss des Gemeinderates Wald vom 09. Januar 2007. 
 
Die Tarifänderungen treten rückwirkend auf den 01. Januar 2007 in Kraft und ersetzen den 
Anhang 2 der Bestimmungen über die Benützung von Räumen und Anlagen der Schulge-
meinde Wald vom 15. Oktober 1998. 
 
 

 GEMEINDERAT WALD 
 Der Präsident:  Der Sekretär: 
 
 
 
 F. Brönnimann H. Krebs 
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Anhang III:  
 
Benützungsgebühren für Schulmaterial 
 
 
Auswärtige sind gebührenpflichtig.  

   

Filmapparate Benützung pro Anlass und Tag CHF 40.-- 

Projektionsapparate Benützung pro Anlass und Tag CHF 35.-- 

Tonband oder CD-Player Benützung pro Anlass und Tag CHF 20.-- 

Klavier Benützung pro Anlass und Tag CHF 25.-- 

Hellraumschreiber Benützung pro Anlass und Tag CHF 15.-- 

Beleuchtung Bühne Benützung pro Anlass und Tag CHF 35.-- 

 
 

Benützungsgebühren für Allgemeines 
 
Mobiles Baugerüst (6 Höhenmeter) für eine Woche CHF 270.-- 

Minimaltarif für eine Woche (1 Höhenmeter) CHF   45.-- 

Einzelnes Element Bühnenpodest CHF   25.-- 

Ganzes Bühnenpodest CHF 500.-- 

 

Benützungsgebühren für die Kletterwand 
 
Benützung durch eine Familie CHF   15.-- 

Benützung durch eine Gruppe CHF   50.-- 

 
 
 
Beschluss des Gemeinderates Wald vom 09. Januar 2007. 
 
Die Tarifänderungen treten rückwirkend auf den 01. Januar 2007 in Kraft und ersetzen den 
Anhang 3 der Bestimmungen über die Benützung von Räumen und Anlagen der Schulge-
meinde Wald vom 15. Oktober 1998. 
 
 

 GEMEINDERAT WALD 
 Der Präsident:  Der Sekretär: 
 
 
 
 F. Brönnimann H. Krebs 

 


